
Beratung/finanzielle
Soforthilfe/

Kostenbeiträge für
längerfristige Hilfe

Dritter

Entschädigung/Genugtuung

Opferhilferechtliche Ansprüche bei Straftaten im Ausland

Wohnsitz in der Schweiz im Zeitpunkt der 
Straftat und der Gesuchstellung

bzw. Inanspruchnahme von Beratungshilfe 
(Art. 17 Abs. 1 lit. a OHG)

Kein Anspruch auf Entschädigung und 
Genugtuung (Art. 3 Abs. 2 OHG)

Anspruch der Angehörigen:
Wohnsitz des Opfers und seiner

Angehörigen in der Schweiz im Zeitpunkt
der Straftat und der Gesuchstellung

bzw. Inanspruchnahme von Beratungshilfe 
(Art. 17 Abs. 1 lit. b OHG)

Schweizerische Staatsbürgerschaft und
Wohnsitz in der Schweiz im Zeitpunkt der 

Straftat und der Gesuchstellung
(Art. 11 Abs. 3 aOHG)

Straftaten ab 01.01.2009 Straftaten bis 31.12.2008

Weitere Informationen zur Opferhilfe bei Straftaten im Ausland können der «Informationsbroschüre für Opfer und ihre Angehörigen» des Bundesamtes für Justiz entnommen werden 
(www.bj.admin.ch ➞ Themen ➞Gesellschaft ➞Opferhilfe ➞ Informationen für Opfer).

Kantonale Opferhilfestelle
Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich
Postfach, 8090 Zürich
www.opferhilfe.zh.ch
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M erkblatt

 Bei allen finanziellen Leistungen wird vorausgesetzt, dass das Opfer keine oder keine genügenden Leistungen des ausländischen Staates erhalten hat
(Art. 11 Abs. 3 aOHG und Art. 17 Abs. 2 OHG).


